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Erwägungen

E. 1
Am 13. Mai 2025 teilte der Beschwerdeführer dem Kantonsgericht Schwyz mit, dass er
vom 16. Mai bis zum 22. Juni 2025 abwesend sei. Mit Verfügung vom 23. Juni 2025 stellte
der Vizepräsident des Kantonsgerichts dem Beschwerdeführer im Verfahren BEK 2025 52
die Beschwerdeantwort der weiteren Verfahrensbeteiligten zur freigestellten
Vernehmlassung zu. Gleichzeitig wies der Vizepräsident den Beschwerdeführer darauf hin,
dass er in unpräjudizieller Weise auf seine Abwesenheit Rücksicht genommen habe. Bei
künftigen Abwesenheiten müsse der Beschwerdeführer dem Kantonsgericht aber mitteilen,
an welcher Schweizer Adresse er erreichbar sei. Alternativ habe er für eine Nachsendung zu
sorgen oder eine zustellungsbevollmächtigte Person mit Schweizer Adresse zu bezeichnen.
Andernfalls werde das Kantonsgericht unbekümmert von seiner Abwesenheit Zustellungen
an die von ihm bekannt gegebene Adresse vornehmen.

Am 4. August 2025 informierte das Kantonsgericht den Beschwerdeführer über eine
weitere, vom 16. August bis zum 25. September 2025 dauernde Abwesenheit. Mit zwei
separaten, im Wesentlichen gleichlautenden Verfügungen vom 7. August 2025 (Verfahren
BEK 2025 49 und BEK 2025 52) teilte der Vizepräsident dem Beschwerdeführer Folgendes
mit: Es sei ungewiss, ob das Kantonsgericht ihm während seiner Abwesenheit
fristauslösende Sendungen zustellen werde. Zugleich wiederholte der Vizepräsident die
dem Beschwerdeführer obliegenden Mitwirkungspflichten im Falle einer Abwesenheit.

E. 2
Dagegen erhebt der Beschwerdeführer Beschwerde an das Bundesgericht. In prozessualer
Hinsicht ersucht er um unentgeltliche Rechtspflege.

Es wurden keine Vernehmlassungen eingeholt.

E. 3
Diese Eingabe erfüllt die Begründungsanforderungen, die an eine Beschwerde an das
Bundesgericht gestellt werden ( Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG ; BGE 142 III 364
E. 2.4; 140 III 86 E. 2, 115 E. 2), offensichtlich nicht. Auf die Beschwerde ist somit
mangels hinreichender Begründung im vereinfachten Verfahren nicht einzutreten ( Art. 108
Abs. 1 lit. b BGG ). Die Begründung des Entscheids beschränkt sich auf eine kurze Angabe
des Unzulässigkeitsgrundes ( Art. 108 Abs. 3 BGG ).

E. 4
Das Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Rechtspflege für das
bundesgerichtliche Verfahren ist wegen Aussichtslosigkeit abzuweisen ( Art. 64 Abs. 1
BGG ).



Der Beschwerdeführer wird bei diesem Verfahrensausgang kostenpflichtig ( Art. 66 Abs. 1
BGG ). Der Beschwerdegegner hat keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung ( Art. 68
Abs. 3 BGG ). Der weiteren Verfahrensbeteiligten ist ebenfalls keine Parteientschädigung
zuzusprechen, da ihr aus dem bundesgerichtlichen Verfahren kein Aufwand erwachsen ist (
Art. 68 Abs. 2 BGG ).
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